
Gemeinde Welver Welver, den 08.05.2020
-DER BÜRGERMEISTER-

Damen und Herren

des Rates

der Gemeinde WELVER

‚Sehr geehrte Damenund Herren,

zur 49. Sitzung (Sondersitzung) des Rates der Gemeinde WELVER,
die am

ittwoch, dem 27.05.2020
16:00 Uhr,

in der Schützenhalle Scheidingen,
Schützenstraße 4, 59514 Welver

stattfindet, lade ich herzlichein.

Tagesordnung

‚A. Öffentliche Sitzung

4. Einwohnerfragestunde gemäß $ 18 GeschO
- begrenzt auf 15 Minuten —

2. Barrierefreier Ausbau des Bahnhaltepunktes Welver
hier: Vorstellung der Planungsvarianten des nördl. und südl. Bahnhofsumfeldes

durch Pesch+ Partner, Dortmund,

3. Neuerrichtung eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Scheidingen
hier: _Standortprüfung auf dem gemeindeeigenen Grundstück „Am Bierbäumchen"

4. Betreuung an der Grundschule Borgeln
hier: Einrichtung einer offenen Ganztagsschule (06$}

5. Erweiterung des Ev. Kindergartens Schilfkorb, Welver, Reiherstr. 9 und Kommunalen
Kindergartens Salzbachstrolche, Scheidingen, Schützenstr. 4
hier: Sachstandsbericht



10.

1.

12.

Digitales Zentrum Mittelstand GmbH
hier: Fortführung und Zusatzvereinbarung zur Zahlung in die Kapitalrücklage 2021 bis
2023

Erlass einer Satzung zur Änderung der Satzung für bebaute Bereiche im
‚Außenbereich des Ortsteiles Vellinghausen-Eilmsen gem. $ 35 Abs. 6 BauGB
(Außenbereichssatzung) — Bereich Westnolz/ Hesselnkamp
hier: 1. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

2. Satzungsbeschluss

‚Aussetzen der Beitragserhebungfür die Betreuung von Kindern im Rahmen des
Offenen Ganztages an der Bernhard-Honkamp-Grundscehule, Im Hagen18,
59514 Welver im Zuge von COVID-19 für den Monat April 2020
hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gem. $ 60 Abs. 1 Satz 3 GO

NRW

‚Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern im Rahmendes
Offenen Ganztagesan der Bernhard-Honkamp-Grundschule, Im Hagen18,
59514 Welverim Zuge von COVID-19 für den Monat Mai 2020

hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gem. $ 60 Abs. 1 Satz 3 GO
NRW

Neubau Gehweganlage ‚Werler Straße“ (L 795)
hier: Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung gem. $ 60 Abs. 1 Satz 3 GO

NRW

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Entlastungserteilung des
Bürgermeisters gem. $ 96 Abs. 1 GO NRW

Anfragen / Mitteilungen

fentliche Sitzung

KooperationInnagy/ Beteiligung Welver Netz GmbH & Co. KG
Sachdarstellung zur Sitzung des Rates am 27.05.2020

Neuabschluss des Konzessionsvertrages Gas
‚Sachdarstellung zur Sitzung des Rates am 27.05.2020

Neuabschluss des Konzessionsvertrages Strom
Sachdarstellung zur Sitzung des Rates am 27.05.2020

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Borgeln, Bördestraße 75, 59514 Welver
Einrichtung eines Schulungsraumesfür die örtliche Jugendfeuerwehr sowie
Errichtung eines Schwarz-Weiß-Bereiches
hier: Sachstandsbericht

Neuerrichtung eines Feuerwehrgerätehausesim Ortsteil Schwefe
hier: Vorstellung der Planung

‚Ausbau der L 747 in der Ortsdurchfahrt (OD) Schwefe
hier. Auftragsvergabe



7. Auftragsvergabe Neubau Gehweganlage -,Werler Straße (L 795° /
„Landwehrkamp(K2)“
hier. Genehmigungeine Dringlichen Entscheidung gem. $ 80 Abs. 1 Satz 3 CO

NRW

8. Anfragen Mitteilungen

Mit freundlichen Grüßen

CAY
chumacher

Damen und Herren desRates

Bauer, Braun, Buschufte, Daube, Fahle, Flöing, Haggenmüller, Holota, Irmer, Jäschke, Korn,
Kosche, Loeser, Lutter, Phillpper, Plaßmann, Römer, Rohe, Schulte, Starb, Stehling,
Stellmach, Supe, Wagener, Wiemer und Wintgen
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Barrierefreier Umbau des Bahnhaltepunktes Welver

hier: Vorstellung der Planungsvarianten des nördl, und südl. Bahnhofsumfel-

des durch Pesch+Partner, Dortmund

Sachdarstellung zurSitzung am 27.05.2020:

DasBüro pesch-+partner, Dortmund, wurde beauftragt, unter Anbetracht nachfolgender Auf-
gabenstellung eine entsprechende Planungfür das Bahnhofsumfeld in Welverzu gestalten.

Hierzu legt das Büro 3 Ausbauvarianten einschl. Kostenschätzung vor. Beiallen drei Varian-
ten sind sowohl der südliche als auch der nördliche Bereich untereinanderaustauschfähig
und können somit kombiniert werden.

Die Umgestaltung des Bahnhaltepunktes in Welver sieht umfangreiche Maßnahmen im Hal-
tebereich undim direkten Umfeld vor. So soll der Mittelbahnsteig zugunsten von zweiseitli-
chen Bahnsteigen aufgegeben werden. Der bisherige Zugang über den Angstraum unterhalb
der Brücke wird aufgegeben.Zur stärkeren Verknüpfung des südlichen Gemeindegebiets mit
den Bereichennördlich der Bahn (Zentrum, Raiffeisengelände, Ladestraße) ist ein 4m breiter
Tunnelfür Fußgängerauf Höhe der Starenschleife vorgesehen. Die Bahnsteige sind bei al-
len Varianten barrierefrei über Rampenanlagenzuerreichen und gestalten sich größtenteils
in offener Bauweise. Im Gegensatz zu den geplanten Varianten des NWLerhaltendie vorlie-
‚genden Ausbauvarianten ein hohes Maß an Begleitgrün und sindin der vorliegenden Form
stufenhaft angelegt, so dass hohe Wände und Wälle vermieden werden.

Die räumiiche Verknüpfung der südlichen Wohnquartiere mit dem nördlichen Teilort führt zu
einer Aufwertung und Stabilisierung des Zentralen Versorgungsbereiches. Eine neue anspre-
chendefußläufige Verbindung dient nicht nur der Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahn-
haltepunktes und der zuvor beschriebenenEinrichtungen, sondern auchdersozialen Kon-
takte zwischen den Bewohnern in den einzelnen Wohnguartieren. Gerade die offene Bau-
weise im nördlichen Bereich mit den dort ausgewiesenen Fahrradabstellplätzen und der
Treppenanlage stellen eine Art Platzcharakter dar. Dieser lässt sich in die bereits verab-
schiedeten Planungen des ISEK sehr gut einplanen,



Verwaltungsseitig wird noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorliegenden
Entwürfen um eine Vorplanung mit Kostenschätzung handelt. Die in der Vorplanung verab-
schiedeten Pläne sind dannin das ISEKmit seiner Kostenschätzungzu integrieren und sind
nachentsprechender Genehmigung mit einer 70%igen städtebaulichen Förderung umsstz-
bar. Zur Verdeutlichung sind die jewelligen Leistungsphasen(LP) hier noch einmal aufge-
führt,

LP 2: Vorplanung mit Kostenschätzung
LP 3: Entwurfsplanunginklusive Kostenberechnung
LP 4: Genehmigungsplanung
LP 5: Ausführungsplanung
LP 6: Vorbereitung der Vergabe

Für die drei Ausbauvarianten legt das Büro Pesch+Partner nachfolgende geschätzte
Kostengegenüberstellungvor:

Welver | Personenunterführung am Bahnhof
Kostengegenüberstellung

Baeisvariante Vorlantei Variante 2

Stand 28.04 2020

Variante 3

3.300.000,00 €

6.400.000,00 €

1.900.000,00.€

geschätzte 6.820.000,00.€ 8.000.000,00 € &.300.000,00 €
Gesemtkosien

Anteil DR 5.400.000,00 € 6.400.000,00 € 8.400.000,00 €

Förderfähiger Anteil 0,00€ 1.600.000,00 € 1.900.000,00.€
Gemeinde Welver

70% Städtebau 9,00€ 1120.000,00 € 1.330.000,00 € 1.330.000,00 €
förderung

Eigenanteil 20.000,00 € 480.000,00 € S70.000,00.€ sr0.00n,0o €
Gemeinde Welver

Eine städtebauliche Förderung ausschließlich für den Durchstich und für eine 4m breite PU

(Basisvariante) ist nieht. förderfähig, da eine städtebauliche Entwicklung, Neuordnung
oder Aufwertung gegeben sein muss. Eine städtebauliche Förderung wird demnach nur ge-
währt, wenn der nördliche und südliche Bereich des Bahnhofsumfeldesmit in die Planungen
desbarrierefreien Bahnhaltepunktesintegriert wird (Varianten 1-3)

Die jeweiligen Ausbauvarlanten sind aller. Ratsmitgliedern sowohl in analoger (Papieraus-
druck als Anlage zu dieser Beratungsvorlage) als auch in digitaler Form (Mall) einschl. Kos-
tenschätzungzugeleitet.



Hinweise Erweiterung P+R Anlage

Zur gegenwärtigen Betrachtung im südlichen Bereich des Bahnhofsumfeldes (Ostbusch)
wurde zudem vom Büro Pesch#Partner eine Erweiterung der P+R Anlage geplant. Für die
Erweiterung der Parkanlage sind ebenfalls drei Varianten ausgearbsitel. Bei den Varianten
1+2 handelt es sich um die zusätzliche Ausweisung von 16 Stellplätzen. Hier sei der Hinweis
gegeben, dass für die Personenunterführung und die barrierefreien Rampenanlagen 6 Plätze
des bestehenden Parkplatzes weichen müssen, so dass eine faktische Erweiterung um 10
Stellplätze erfolgt. Analoge Anwendung bei der Variante 3 = faktische Erweiterung um 18 Stell-
plätze.

Die Kostenschätzung unterscheidet sich im Wesentlichen darin, dass derEingriff in den Lärm-
schutzwall unterschiedlich ist. Bei den Varianten 1+2 erfolgt kein weitreichender Eingriff, da
die zusätzlichen Plätze parallel zur Fahrbahn errichtet werden. Die Variante 3 ist mit zuneh-
mendenEingriff in den Lärmschutzwall möglich, hat jedoch den Vorteil, dass die Parkplätze
eine eigene Zuwegung erhalten.

Welver | Erweiterung P+R Parkplatz am Bahnhof Stand 28.01.2020
Kostengegenüberstellung

Voriunte 1+ 2 Erweiterung PAR
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24 Stellplätze, Kostenje Stellplatz. 719,108
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Verwaltungsseitig wird darauf hingewiesen, dass die Erweiterung der P+R Anlage über den
NWL nach $ 12 ÖPNVG NRWgefördert werden kann. Der Fördersatz beträgt 9D Prozent bei
einer Zweckbindungsfrist von 20 Jahren. Bei ebenerdigen Anlagen gelten jedoch spezifische
zuwendungsfähige Höchstbeträge, im vorliegendenFall 8.000,- € je Stellplatz. Demnach be-
trägt die Förderung bei

Variante 1+2

16 Stellplätze x 6.000,- € = 96.000,- € Höchstförderung (24%) der zuwendungsfähigen Aus-
gaben von 402.000,- €

Variante 3

24 Stellplätze x 6.000,- € = 144.000,- € Höchstförderung (22%) der zuwendungsfähigen Aus-
‚gaben von 653.000,- €

Hinweis der Verwaltung:
Eine Förderung für die Erweiterung der P+R Anlage über die Städtebauförderung ist nicht
möglich!

‚Weitere Vorgehensweisebis zur Sitzung des Rates am 27.05.2020:

4. Frühzeitige Sachdarstellung an die Mitglieder des Rates am 08.05.2020
2. Sichtung der Unterlagen durch die Ratsmitglieder09.05. bis 12.05.2020
3. Videokonferenz aller Fraktionen mit Pesch+Partner und Verwaltungsleitung am

13.05.2020 um 17.00 Uhr *
4. Falls erforderlich weitere Videokonferenzaller Fraktionen mit Pesch+Partner und Ver-

waltungsleitung am 20.05.2020 um 17.00 Uhr *
5. Teilnahme Pesch+Partner (Herr Kalkowski) an der Sitzung des Rates zur detaillierten

Erklärung der Planungsvarianten und Kostenschätzungen am 27.05.2020

*Technische Voraussetzung zur Teilnahme an der Videokonferenz ist ein PC, Laptop oder
Tablet mit WLAN Verbindung, Kamera und Mikrofon. Die Zugangsdaten werdenden jeweiligen
Teilnehmern per Mail zugeleitet. Die einzelnen Teilnehmerder Videokonferenzsollen über die
Fraktionsvorsitzendenandie Verwaltung per Mail an rathaus@welver.de angemeldet werden.

Grundsätzlich ist in der Sitzung des Rates darüber zu entscheiden, welche Ausbauvariante
Bestandteil der Städtebauförderung sein soll. Entsprechendsind dis Planunterlagen unddie
Kostenschätzungen mit dem ISEK in Einklang zu bringen und der Bezirksregierung zur Ge-
nehmigung vorzulegen

Ebenfalls ist über die Ausbauvariante für die Erweiterung der P+R zu entscheiden. Nach den
Förderrichtlinien soll der Antrag auf Förderung nach $ 12 ÖPNVG dem NWL spätestens bis
zum 31. Dezember des dem vorgesehenen Baubeginn vorausgehenden Jahres eingereicht
werden. Entsprechende Haushaltsmittel sind einzuplanen.

Dazunächst die Beratungen abzuwarten bleiben, wird ein Baschlussvorschlag nicht unterbrei-
tet.
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Betr.: Neuerrichtung eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Scheidingen
hier: Standortprüfung auf dem gemeindeeigenen Grundstück

„Am Bierbäumehen“

 

Sachdarstellung zurSitzung am 27.05.2020:

Der Brandschutzbedarfsplanes 2019 - 2023 der Gemeinde Welver sieht vor, dass am rördli-
(chen Ortsrand von Scheidingen mit guter Verkehrsanbindung nach Ilingen ein neues Feu-
erwehrgerätehaus errichtet werden soll. Verschiedene Grundstücksoptionen wurden von der
Verwaltung in Abstimmung mit der \Wehrführung und dem Architekten geprüft, Nach Prüfung
ist als Ergebris festzuhallen, dass ein entsprechender Neubau auf dem gemeindeeigenen
Grundstück in der Gemarkung Scheidingen, Flur 8, Flurstück 294, mit einer Gesamtgröße
von 2.950 qm erfolgen kann

Die entsprechenden Planentwürfe werden zurzeit vom Architekten erstellt und mit der Feu-
erwehrabgestimmt. Sobald diese Abstimmungerfolgtist wird, dem Rat dieses Ergebnis mit
denerforderlichen Schritten zur Realisierung zur weiteren Beratung vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

DerRat beauftragt die Verwaltung, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro die zuvor an-
gesprochene Baumaßnahme umzusetzen

Entsprechende Haushaltsmittel stehen zur Verfügung.
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Betreuung an der Grundschule Borgeln
hier: Einrichtungeiner Offenen Ganztagsschule

Sachdarstellung zur Sitzung am 27.05.2020:

Mit Schreiben vom 17.12.2019 teilte der Förderverein der Grundschule Borgeln mit, dass er
sich außerstande sieht, die Betreuung in Eigenregie nach Ablauf des Schuljahres 2019/2020
weiter durchzuführen.

‚Zurzeit werden folgendeKinderbetreut:

® Inder Zeit von 07.00 Uhrbis 08.00 Uhr - 13 Kinder
InderZeit von 12.00 Uhr bis 13,30 Uhr - 36 Kinder
InderZeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr - 27 Kinder

DasEvangelische Kreiskirchenamt Sauerland-Heilwegist bereits Träger der Offenen Ganz-
tagsschule (0GS) in Welver und auch des Kindergartens Borgeln. In ersten Gesprächen
wurde die Bereitschaft zur Übernahmeder OGSin Borgeln signalisiert.

Die PlanungendesKreiskirchenamtes seheneinen Neubau auf dem kircheneigenen Gelän-
de nebender Grundschule vor. Hierzu wurde bereits ein Investor gefunden.In diesen Neu-
bausoll neben der OGS auch zukünftig der Kindergarten untergebracht werden. Dieser wird
in diesem Zugevonbisher1,5 Gruppen auf 3 Gruppenerweitert.

Die Umsetzung dieser Planung wird erst zum Schuljahr bzw. Kindergartenjahr 2021/2022
realisiert werden können.

Um die Fortsetzung der Betreuung an der Grundschule weiterhin zu gewährleisten, wird zu-
nächst eine Kooperation mit dem Kreiskirchenamtfür 1 Jahr erfolgen, beginnend mit dem
01.07.2020. Die Betreuung findet zunächst weiterhin in den bisherigen Räumenstatt.

 



Nachweiteren intensiven Gesprächen mit dem Kreiskirchenamt ist seitens der Gemeinde
eine Mietbürgschaft für den Bereich der OGS unddes Kindergartens erforderlich. Diesist
Voraussetzung dafür, dass der Inverstor mit den notwendigenPlanungenfortfährt. Die Miet-
bürgschaft dient der Sicherheit des Investors für den Fall eines Trägerwechsels bei der OGS
oder des Kindergartens,

Die Kooperationsvereinbarung und Unterlagen zur Mietbürgschaft werden zurzeit erstellt,
Sobald sie der Gemeinde vorliegen werdenSie den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt

Beschlussvorschlag:

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die Mietbürgschaft sowie die Kooperationsvereinbarung
zu unterzeichnen.
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Erweiterung des Ev. Kindergartens Schilfkorb, Welver, Reiherstr. 9, und Kommunalen
Kindergartens Salzbachstroiche, Scheidingen, Schützenstr. 4
hier: Sachstandsbericht

Sachdarstellung zur Sitzung am 27.05.2020:

‚Aufgrund der fehlenden Kindergartenplätze im hiesigen Gemeindebereich wurden verschie-
dene Alternativen geprüft.
Das Evangelische Kreiskirchenamt Sauerland-Hellweg hat die Bereitschaft signalisiert, eine

Erweiterung desEv. KindergartensSchilfkorb in Welverzu prüfen. Dieses wurdein derSitzung

des Ausschusses für Generationen, Bildung,Kultur und Soziales am 11.03.2020 bereits vor-
getragen.
Die Planungen und Abstimmungen hierzu laufen derzeit zwischen dem Ev. Kreiskirchenamt
Sauerland-Hellweg in enger Abstimmung mit dem Kreisjugendamt Soest
Es ist vorgesehen, dass zukünftig an dem Standort Reihersir. ca. 100 Kinder betreut werden
können.
Die Unterlagen zur Erweiterung liegen zwischenzeitlich dem Kreisjugendamt zur Entscheidung
vor.

Weiterhin ist geplant, den Kommunalen Kindergarten Salzbachstrolche in Scheidingen umzu-
bauen bzw. zu erweitern.
Dazu ist es erforderlich, die angrenzende ehemalige Hausmeisterwohnung in die Planungen
mil einzubinden.
Erste Pläne und eine erste Baukostenschätzungfür die Erweiterung und Umbau liegen nun
vor und wurden in der vergangenen Wochebereits dem Kreisjugendamt Soest zur Prüfung
vorgelegt (s. Anlagen).
Eine Antwort hierzu steht noch aus.

Beschlussvorschlag:
Verwaltungsseitig wird zurzeit kein Beschlussvorschlag unterbreitet



Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung des Kindergartens "Salzbachstrolche"

Bauherr: Gemeinde Welver - Der Bürgermeister
‚Am Markt 4, 59514 Welver

Bauort Kommunaler Kindergarten Scheidingen
Schützenstraße 4, 59514 Welver- Scheidingen

Berechnung der Baukosten -1. Kostenschätzun

1. Abbrucharbeiten incl.Entsorgung Abbruchmaterial

Aussen &G 1 x Fensterbrüctung
Aussen 06 1x Fensterbrüstung
Innen EG Abbrucharbeiten Innenwände

Abbrucharbeiten der Böden (neue WCs)

© Mauren
8 Mautrabelen
S Maureareilen

‚Abbrucharbeiten der Böden in Hausmeisterwohnung (Bad und WC a Masuren
Wencdurehtrüche und Türöffnungen
Badeinrichtung Bad und WCinkl. Fliesen
Bodenbeläge EG/ OG in Hausmeisterwohnung

 

ınd Betonarbeiten

Es 1 x Fensterbrüstung im EG, ink. Entsorgung
‚Abbruch nicht ragende Innenwände im EG,inkl. Entsorgung
Abbruch tragende Innenwände im EG,inkl. Entsorgung
Abslülzungen und Trägern gern. Statik
neue Taröffnungen EG - Gang 2 und Nebenraum G1 inkl. Sturz.
Wanddurchbruch Wiekeibersich, inkl. Träger
Abbruch Estrich und Böden - Wohnung Bad und WG, inkl. Ente.
‚Abbruch Einrichtung Bad und WCinkl. Fliesen, inkl. Entsorgung
Putzarbeiten (Anputzarbeiten - Wände u. Decken)

vs 1x Fensterbrüstung im EG, inkl, Entsorgung
Putzarbeiten - Beiputzarbeiten
Sonstige Flick- und Stundensrbeiten

Maurerarbeiten - gesamt

3. Zimmererarbeiten

Zimmererarbeiten - gesamt

4. Dachdeckerarbeiten

Dachfiächenfenster, mitel. Rolllade - Büro Leitung
inkl, Dachausschnitt und Anarbeitung Gipskarton

Dachdockererbeiten - gesamt

Seite 1 vor 4

& Maurerareilen
8 Maurereneiten
8. Meuereelen

(ötruenpauscnal) 50,00€
(Götruchpauscha) 1.500,00€
(etruchpauscha 5.200,00€

Grace) 1.200,00€
(Abbruch pauschal) 1.500,00€
(a50m 500,00€
(aucran, 700,00€
pancral, 2.000,00€

(Boruchpauscha) 500,00€
(uch) 20,00€
(auschi) 2.000,00€

15.300,08]

usa) 2.200,00€

optional



5. Heizungund Sanitärinstallationen

Leitungen kappen und schließen, Demontagen
Prüfen sämtlicher Heizkörper der Hausmeisterwohnurg
‚Austausch einzelner Heizköper für passende Leistung - neu mit Einbau (is 5 si)
WO’s EG- Installationen (inkl. Heizung)
Wo’s EG - Objekte
WO’s EG - Accessoires + Einrichtung
‚Allgemeines, Abwasserverrohrung kappen und neu in WO's
Heizungsanlage - Gasbrennwerttechnik
Solaranlage WW - Kollektoren u. A001 Speicher
(bei Heizungsunterstützung zzgl. 2.000,- EURO)

Heizung und Sanitärarbeiten - gesamt

&. Trockenbauarbeiten

KG solerung der KG- Decke zum EG hin (Hausmeisterwohnung)
E6 neue Leichtbauwand zwischen Wickelbereich und Personal

neue Leichtbauwand zwischen WO’s und Gang 2
neue Leichtbauwand am Nebenrzum 63
Schließen von Teröffnungen- Trockenbau

Allgemein Schließen der Heizkörpemieschen
Stundenarbeiten im Nachweis,

Trockenbauarbeiten - gesam:

7. Kunsistofffenster und Zubehör

E6 Fenster 1-Rügelig badentief - Gruppe 3
06 Fenster 1-flügelig bodentlief - Büro 

Allgemeines Ausbeu und Entsorgung Altfenster
Rolladen und Fensterzubehör

Kunststoffienster - gesamt

8. Estriehbauarbeiten

eo Estrich mit WD und Tittschall
inkl. Vorbereitende Arbeiten und Bewehrung, sowie Anarbeilungen
m Bereich alter Wände

9. Ellesenarbeiten

Fliesen, Böden in WO’s kompl
(inkl. Vorbereitende Arbeiten und Sockelleisten)
Wandiliesen in WC’s
{Fliesenhöne LM. 1,20 m}
Zusatzerbeiten
(einfiesen, Eckschlenen, Abmauerungen)
Filesenarbeilen - gesamt

Seite 2 von 4

(pausciat
(pausca

once)
Gran)
Once)
Omchat
Omcha)
(piscnat

(0m
(a.1350m}
a 1600arı
(am
asuc
(a3su
raucnat

(ex pauschal;
(paucran,
ro)
(Gauscha

(100m

(10a

pers

(pausch)

400,00€
200,00€

2.000,00€
1.300,00€
1,500,00€
2.000,00€
1.500,00€

8.300.004]

3.000,00€

1,500,00€
1.650,00€
1.000,00€
1.900,00€
1,800,00€

00,00€

71.250.008]

1.500,00€
750,00€
450,00€
600,00€

1.200.008]

1.000,90€

1.500,00€

1.000,08

3500,008]

optional

5.500,00€
7.000,00€

21.400,00 €



0, Elektroinstallationen

großteils neue Elektreinstallationen
sämtliche Schaltungen, Verteilungen,
Unterverteilungen, Sat- Anlage, Telefon-Anlage,
prüfen und erganzen
ie nach Auswahl der Bauherrschaf)
funkverneizte Brandrmelderanlage, 10 Melder
Beleuchtung und Leuchtmittel in ges. Haumeisterwohnung
de nach Auswahl der 3euherrschaft)
Stemmarbeitanim Bestand

Elektroinstalationen - gesamt

A1. Innentüren

Innentüren EG, OG -(teim. Glasausschrilt)

Innentüren - gesamt

12. Maler-, Tapezier-, Bodenbelagsarbeiten

Naler- u. Tapezierarbeiten Innen - EG, OG komplett

Bodenbelagsarbeiten - EG, OG (Laminat, Design PVC, Vinyl)

Maler, Tapezier., Bodenbelags- und Teppicharbeiten - gesamt

13. Glas- Aluminiumkonstruktion Treppeinnen

auschal)

poischat
auscnat

Gase)

sn

(Gewcna)

(a. 10500am)

‚Aluminlum- Gleskonstuktion Im Bereich der Treppe (Hausm. Wohn.) (psuscha

14. Aussenbereich

Fluchttreppe vor Nebenraum 63
(oaf. Versetzen der Treppe vor den WC’e)

Aussenanlagen
(Terrasse Zäune und Bepflanzungen)

Aussenbereich - gesamt

Zusammenfassung
1. Abbrucharbeiten (bgl. einzelne Gewerke)
2. Maurer- und Betonarbeiten
3. Zimmererarbeiten
4. Dachdeckerarbeiten
5. Heizung und Sanitärinstallationen
6. Trockenbeuarbeiten
7.
8.

 

Fensterbauarbeiten
. Estrichbauarbeiten

9. Fliesenarbeiten
10.Eleklroinstallationen
11. Innentüren
12. Maler-, Tapezier-, Bodenbelagsarbeiten
13. Glas- Aluminiumkonstruktion Treppeinnen
14. Aussenbereich

Baukosten

Seite 3 von4

 

 

104.700,00€

5.500,00€

1.200.00€
2.000,00€

750,00€

4.800,00€

15.000,00€

10.500,00€

2.200,00€

10.000,00€

15.900,00€
0,00€

2.200,00€
8.900,00€
11.250.00€
3.300,00€
1.200,00€
3.500,00€
9.450,00€
4.800,00€

25.500,00€
8.500,00€

12.209,00€

 

optional

21.400,00 €



Baunebenkosten

GebührenKreis Soest (pauschal 500.00€
(Bauarirag)
Statiker iu

ON Bnueiveihrer)
Prüfstatiker

Ioesamı ca 180%
‚Architekt gem HOAI 2018 oder aufHonorarasis Icer@eukosten  18.846,00€

Gesamte Baunebenkosten 16.346. 00€

Sesamikosten

reine Baukosten 104.700,00€
Baunebenkosten 19.346,00€
Sicherheit und zur Rundung 5,0% 5.254,00€

130.300,008

Eshandelt sich hierbei um geschätzte Baukosten.
Alle Preise sind Brutiopreise und beinhalten Material und Lohn.
Die Preise sind mit Ausschreibungen und Angeboten mit Stand 201912020 abgeglichen.
Die exakten Baukosten sollten durch Ausschreibungen und konkrete Angebote überprüft werden.

Qelde, den 24.04.2020
Architekt:

dino lilge - architekt
2, onen!
Fr ZWinn

Teielan 0151 7 24080010
*- Mail archiek.@eino-ige.de

Inemer wuwaino-ge.ce
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Digitales Zentrum Mittelstand GmbH
hier: Fortführung und Zusatzvereinbarung zur Zahlung in die Kapitalrücklage
2021 bis 2023

Sachdarstellung zur Sitzung am 27.05.2020:

Vorabinformation:

Die DZM - Digitales Zentrum Mittelstand GmbHfördert durch zwei Digitalscouts die
Digitalisierung von Geschäftsmodellen Klein- und mittelständischer Unternehmen im
Kreis Soest.

Mit Auslaufen der Landesförderung („DWNRWV Networks“, 200.000 Euro für 2018/19)
sowie der Zuschusszahlungen der kommunalen Gesellschafter (180.000 Euro jähr-
lich für 2018 bis 2020) sieht der Gesellschaftsvertrag mit Ablauf der Anschubfinanzie-
rung in 2020 eine Evaluation der Gesellschaft und ggf. neue Festsetzung der Zu-
satzvereinbarung zur Zahlung in die Kapitalrücklage vor.

Die Evaluation der DZM-Tätigkeiten für die Jahre 2018 und 2019 fällt positiv aus, so
dass — auch aufgrund der unveränderten Nachfrage von Unternehmen nach Digitali-
sierungsberatung - eine Fortführung der DZM GmbH zu empfehlenist.

Bei Fortführung der Zuschusszahlungen der Gesellschafter in unveränderter Höhe
wären die Personal- sowie Büro- und Reisekostenfinanziert und somit eine Weiter-
führung der erfolgreichen Arbeit der Digitalscouts möglich.

Zukünftige Veranstaitungsformate wären im Falle der Einwerbung von Förder- und
‚Sponsoringmitteln realisierbar. Hierzu werden noch Konzepte entwickelt und Förder-
anträge gestellt

Sachverhalt:

Die DZM - Digitales Zentrum Mittelstand GmbH wurde 2018 gegründet. Gesellschaf-
ter sind alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Kreis Soest. Die
beiden DZM-Digitalscouts sensibilisieren Klein- und mittelständische Unternehmen

 



für die Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle, begleiten neutral und verbindensie mit
passenden Start-up-Unternehmen oder weiteren Unternehmen aus dem ‚digitalen‘
Umfeld (Matching). Der DZM-Aufbau wurde vom Land NRW mit rund 200.000 Euro
gefördert (‚DWNRW Networks").

$ 10 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages regelt in Verbindung mit der „Zusatzver-
einbarung zur Zahlungin die Kapitalrücklage' eine Anschubfinanzierung der Gesell-
schafter für die ersten drei Geschäftsjahre 2018 bis 2020 in Höhe von jährlich
160.000 Euro. Davon übernimmt der Kreis 55.000 Euro, die Stadt Lippstadt 40.000
Euro undalle weiteren Städte und Gemeindenjeweils 5.000 Euro. Vor Ablauf dieses
Zeitraums - also in 2020 - erfolgt eine Evaluation der Gesellschaft mit Empfehlung
und Festlegung möglicher Zahlungen über das Ende der Anschubfinanzierung hin-
aus.

In der Gesellschafterversammlung am 13.11.2019 bilanzierten gemeinsam Ge-
schäftsleitung und Digitalscouts die DZM-Arbeit seit Beginn der Tätigkeiten. Es wur-
den über das DZM-Onlineportal 272 Termine bei den Digitalscouts gebucht, sich da-
raus ergebend 74 Beratungsgespräche bei Unternehmen geführt und 28 Matchings
erreicht.

Die Beratungsgespräche fanden in Jeder Kommunedes Kreises Sosststatt. Schwer-
Punktthemen der Matchings waren die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie
die Einrichtung papierloser Büros, digitaler Telefonanlagen und Onlineshops. Die
Erfolgsgeschichten hierzu finden sich auf der DZM-Website
www.digitaleszentrum.de.

Darüber hinaus haben über das Kreisgebiet hinweg 13 Events stattgefunden. Die
Veranstaltung „SWFX"“ am 28.11.2019 in Soest erreichte mit 500 Teilnehmern eine
besonders hohe Resonanz.

Die DZM-Gesellschafter habenin gleicherSitzung überihre Erfahrungen mit den Di-
gitalscouts vor Ort in den Städten und Gemeindenberichtet. Der Tenor der Rück-
meldungen warpositiv, so dass vorgeschlagen wurde, die Beschlussfassung über
eine Fortführung der DZM GmbHfür weitere drei Jahre im 1. Quartal 2020 vorzu-
nehmen. Den Gesellschaftern wird ergänzend dazu die Möglichkeit angeboten, dass
die Digitalscouts ihre Erfolgsgeschichten auch vor Ort mit kommunal ansässigen Un-
temehmenvorstellen und dazu die Bürgermeistereinladen.

 

Eine fortgeführte Zahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage in unveränderter
Höhe von 180.000 Euro p. a. sichert zusammen mit dem voraussichtlichen Bestand
der Kapitalrücklage per 31.12.2020 die Personal- sowie Büro- und Reisekosten der
DZM GmbH auf Basis des beschlossenen Wirtschaftsplans 2020. Die Beratungs-
und Matching-Aktivitäten der Digitalscouts können damit über 2020 hinaus fortgeführt
werden bei unveränderter Nachfrage der Unternehmen.

Zukünftige Veranstaltungsformate müssten über Fördermittel oder Sponsorenfinan-
ziert werden. Hierzu werden Konzepte einer DZM-Aufgabenerweiterung ab 2021
entwickelt sowie passende Förderzugänge(Regionale 2025, Landeswirtschaftsminis-
terium) geprüft/beantragt. Ergänzend werden auch veranstaltungsbezogene Sponso-
rings durch Unternehmenals Finanzierungsquelle geplant.

Im Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Welver sind für die jährliche Bezuschussung
der DZM GmbHbisherkeine Mittel bereitgestellt.



Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Gemeinde Welver bestätigt die positive Evaluation der Arbeit der
Digitalscouts und beschließt zwecks Fortführung der DZM - Digitales Zentrum
Mittelstand GmbH eine weitere Finanzierung von 2021 bis 2023 in unverän-
derter Höhe vonjährlich 5.000,00 Euro,

2. Die Verwaltung wird beauftragt, für die Gemeinde Welvereine neue Zusatz-
vereinbarung zur Zahlung in die Kapitalrücklage für den Zeitraum 2021 bis
2023 gemäß $ 10 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrags abzuschließen.

3. Die Haushaltsmittel in Höhe vonjährlich 5.000,00 Euro für den Zeitraum 2021
bis 2023 sind entsprechend bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.



 Gomalnde wewserDer Bürgermeister Beschlussvorlage
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Erlass einer Satzung zur Änderungder Satzungfür bebaute Bereiche im
‚Außenbereichdes Ortsteiles Vellinghausen-Eilmsen gem. $ 35 Abs. 6 BauGB
(Außenbereichssatzung) - Bereich Wostholz/ Hossolnkamp
hier: 1. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

2. Satzungsbeschluss

 

 

Sachdarstellung zur Sitzung des Rates am 27.05.2020:

DerRathat in seiner Sitzung am 26.02.2020 das Verfahren zum Erlass der o.g. Außenbe-
reichssatzungfür den Bereich Westholz/ Hesselnkampim Ortsteil Vellinghausen-Eilmsen be-
schlossen.

In diesem Zusammenhang wurde das nach BauGB vorgeschriebene Beteiligungsverfahren in
derZeit vom 19.08. - 24.04.2020 durchgeführt. Bedenken seitens der betroffenen und be-
nachbarten Grundstückseigentümerwurdennicht vorgetragen. Auch die beteiligten Behörden
und Trägeröffentlicher Belange haben keine Bedenken geäußert. Abzuwägen in diesem Zu-
sammenhang sind nur die StellungnahmenderLandwirtschaftskammer NRW und des Kreises
Soest, die als Anlage beigefügt sind, Zum Abschluss des Verfahrensist nun der Satzungsbe-
schluss zu fassen,

Beschlussvorschlag:1
Siehedie beigefügten Einzelbeschlüsse zu den eingegangenenStellungnahmen!

2.
DerRat beschließt die „Satzung der Gemeinde Welverzur Änderungder Satzungfür bebaute
Bereiche im Außenbereich dies Ortsteiles Vellinghausen-Filmsen“ gem. 835 Abs. 6 BauGB.

DerBürgermeister wird beauftragt, die Satzung durch öffentliche Bekanntmachung gem. $ 35
‚Abs. 6 BauGBi.v.m. $ 10 Abs. 3 BauGBinKraft zu setzen.
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Anderung der Außenbereichssatzung Im OrtstllVellinghausen-Ellmson gem. 835.
Abs, 6 BauGB Im Bereich Westholz/Hesselnkamp
Trägerbotelligungsverfahren gern. $35 Abs, 6 BauGB LV.m. $ 13 Abs. 2 BauGB
Ihr Schreiben vom 18.03.2020,Ihr Zeichen: 81.28.25

Sehr geehrte Damen und Herren,
die 2. 9. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Abteilungen der
Verwaltung besprachen. Im Einvernehmen mit diesen gebe ich folgende Stellungnahme ab:
‚Aus lendschatsfachlicher Sicht bestenen gegen die Planung keine grundsäkzlchen
Bedenken, folgende Hinweise werden gegeben!
Betroffen vom Geltungsbereich der Satzung it neben einem besiehenden Baugrundstück
One landwirischatlich genutzte Grünlandiläche.
Schutzgebiete sind von derPlanung nicht berofen
Bei der Kaalsierune der @lenung werden die arlenschutzrechtlichen Verbatstatbastände für
geschüizte Tier- und Pflanzenarten nach $ 44 BNatSch@ nicht berührt. Notwendige
Vermeisungsmalßnahmen sindin der Begründung zur Satzungsänderung aufgeführt
Das Vorhaben stlt durch Versiegelung und die optische Wikurg des gepanten Gabäudes.
einen Eingriff in den Neturhusheit und das Landschaftsbild dar. Der Verursacher(die
Bauherren) des kırgrits ist verplichlel. vermeddbare Beeinfrächligungen von Natur und
Lendschaft zu unterlassen bzw. so gering wie mäglch zu halten Vermeidungs- und
Minimierungsgeböt). Sowelt Beeinträchligungen niert vermieden werden können ist dies zu
begrnden. Unverneidbere Beeinträchlgungen müssen durch Ausgleichs- hau.

@
NÖSüdwestfalen zu

 

 

   

Zu T1- Stellungnahme Kreis Soest vom 14.04.2020:

Die Hinweise a.Inrdschaftsfachicher Sicht werden zur Kenninis genommen und beachte.
Notwendlge Vermeldungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den artenschutzrechtichen
Verbotstaibeständen für geschützte Tier- und Pflanzenarten nech 8 44 BNtSch@ sind in der
Begründung zur Salzurg aufgeführt
Durch einen baulchen Lückenschluss ertogt ein kingrf in Natur und Lendschat. In der
Begrinsung wurde dara.f hingewiesen dass unvermeicbare Beeinträchligungen durch
‚Ausgleiche- und Ersalzmaßnahmen kompensiert werden müssen. Eine Blanzierung des
Eingriffe une erforderliche Karıpensationsmaßinahrien werden m Rahmen das konkreten
Baugenekmigungsverfahrens geregelt, Die Hinweise des Kress Soest in diesem
Zusammenhang werden zur Kenninis genammen.
In der Bag’ündung wurde der Hinweis aufgenommen, dass unvermeidtare
Gehsizbesetigungen außeralb der Brutzeit (01.10. 28.02) vorzunetmen sind.

Abstimmungsergebnie:

Rat



.2-

Ersalzmaßnatımes funktional komparisiert werden. Zudem muss das Landschaftsbild zB.
durch Neupflsncungen Ir dschaftsgunech wies hengusiel bzw. neu gestället werden.
Um die Funkliomaitäl des Ausgleichs zu gewährten, il im Fale der Bebauung als
Kompensatlonsmaßnahme Günland zu salaffen Lzw. bestehendes Grünland zu
extenswieren.
Nebenfiächen und Wege sind im Zussumenliung m& dem Vemmeidungs- und
Minimierungsgebul möglichel in unbefesigter, leilversiegelter Formherzustllen.
Vorhandene Baume und Gehölze end nach Möglichkeit zu erhalten, im Lageplan
darzustellenud bel urwetrmeldbaren Velusinde Ausgleichslanlenung aufzunehmen,
Unwerreidbare Gehöizbeseiigung ist außerhalb de- Bruzei, also nur zwischen dem 01.10
un 28.02. vorzunshmen.
Beeinträchligurgen durch Boderwerdichtung (zB. durch Lagerung von Baustoffen, Abstellen
von Baumaschhtienur Befahnung) sande Erdlewveyungen (Bodenauftrag uno -abtrag) sind
Im Traubereich zu eıhallunder Bäume und Gehölze zu urlelassen. 

Bei Neupfanzungen sind standorigerechle, sinheimische Gehölze zu verwenden.
[Einem Bauantrag sind eine Ausglelchsberechnung zur Bilanzierung des Eirgrffs und ein
Lageplan zu erforderlichen Ausglelchs- und Gestallungsmaßnahmen beizufügen (M 1.30 —
12.00)

 

herren der. richt jagen die im BNatSch@ geregellen Verbote zum Artenschutz,
verstoßen. Gem. $ 44 Aue. 1 ENatSCHG sl ua. verbulen, die geschülzien Tierarien zu
verletzen, zu len, sie erheblich zu stören oder Ihe Forpilanzurgs- und Ruhesiätten zu
beschädigen oder zuzerstüen. Gin. $ 67 Abs. 2 BNatSch@ kann die zuständige Untere,
Landschaftsbehörde eine Beirelung gewähren, sufem ansonsten eine unzumulbars
Belastung vorliegt. Weilere Informationen hierzu Inden sich Im FIS „geschülzie Arten in
NRWunter wuwlaruvınnw.de oder bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Soest

een oder Die weiteren beteiligten Fachabteilungen das Kraises Sonst äuem keine Bed
Hinweise zur Planung,
Diese Stelungnahme wird zugleich abgegeten für die Landrätin als Untere Staaliche
Verwallungsbehörde — Planungsaufticht
Ieuniohen Oüßen
ImAutvog
acNa)

4. Sermict



   
‚Grosse, Dirk3)

Sehr geehrte Damen urd liste,
zulhrem Amtshillersuchen Inder 0.2. Angelegenheit nehme ich aufgrund der mir übergebenen Unterlagensowie
nes durchgeführten Telefons mit dem Überplanten Volerwerbslanduirt als Träger das Dfentichen Belang
Harıditschaft wie flStellung
Die vorlegende Änderungderbestehenten Außenbereichssatzun sicht vr, das ie landwtschaliche Hosteile,
Nehmhalz überplantwird. Auf dr Hostel Lchmhalz efokt nacheins Gallowhaltung ritä Graßtieren und
Nachzucht. Aus Indinschaficher Sicht hestehenkeine Bedenkengegenüberder vrlagenden Ändenungder
stehende‘ Außenbereichssatung. Der öffentiche Belang Landwirtschaft wirddurch lese Sarungsänderung
‚nicht beeinträchtigt.
ii freundlichen Grüßen.

Elsabeih Franke

Landwirtschaftskaramer Nordrhein-Wesifalen
Kiissele Soest
Arbeisberechelhrn 1
Oeinghausen Haus Diese)59503 Dad Sastendort
Faltan: a2aasıBe
Fox 02048 » 000.533
E’at eleabei l'ankeluknnu.de
Yanlondunnschafskammer.de

Zu T2- Stellungnahme Landwirtschaftskammer vom 20.03.2020:

Seitens der Landuirtschafskammerwird mitgetei, dass Belange der Landwirtschaft durch die
Ausenbereichssaizung nicht beeinträchtigt werden,
Zur Klarstellung der örfichen Situakion sol - wie sctonInder Begründung aufgeführt = noch
einmal darauf hingewiasen werder, dass sell mehreren Jahren im Gellungsaereich der
Außenhereichesatzing kalne Landwirischeft riehr Im Vallerwerb betrieben wird. Die noch
\verhandenen vier Grofilere (Rindei) dienen nicht vorrangig der Erzielung von Eirnahmen,
Sondern dienen viemehrder ‚Landeshaftpflege' des vorhandenen Weidelandes,

 

Abelimmungsergebris
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Satzung der Gemeinde Welver
‚zur Änderung der Satzung

für bobaute Bereiche Im Außenbereich des Ortsteiles Vellinghausen-Eilmsen

„Bereich Westholz/ Hesselnkamp-
gemäß $ 35 Abs.6 Baugesetzbuch (Außenbereichssatzung)

vom
Aufgrund des $ 7 der Gemaindeordnung fürdas Land Nräfhein-Westfslr vom 14.07.1094
(EV NV 1994 8. 886) und des 9 35 Abs, D Baugeseizbuch vom 03.11.2017 (BGB. | 8
SE3%)In der jeweils zurzet gütigen Fassung hat de" Rat der Gemeinde Waler in se
Sizungam Toigende Satzung bescnlussen:

 

s
Geltungsbereich

MMdieser Satzungwird der Geltungsbereich der Satzung für bebsuts Bereiche Im

"Außenbereich des Ortseiles Vellnhauser-Eilmsen geändert. Zusätzicı zum Bestand

wird der flgende Bereichintegriert:
Die Grundstücke der Gemarkung Velinghausen, Flur 9, Flurstücke 1 tw. und 2

(Westholz7)
(&

_

Die räumliche Abgrenzung des Ändaru.ngebareichesIt in dem beigefüglen Lagepları

M.1:1.500 dargestlt, DerPlan ist Bestandtel dieser Satzung,

2
Zielsetzung

Für den bebauten Bereich Westhalz! Hesseinkamp im Außenbereich des Ortteles Velin-

Elmsen, der nicht überwegend Ianıdwirtschaflich geprägt ist, rd mit dieser Sal-
gheuson-E

jenen Vornaben sowie kleinen
zung die Fläche festgesetzt, In denerı Wohnzwecken di
ichtronden Handwerks- und Gewarbebeileben im Sinne des $ 35 Abs. 2 BauGBricht

lentgegengehalten werden kanr, dass sie einer Darstalung im Flächannufzungsplan über

Flächen für die Landhrtschaft oder Wald widersprechen ader die Entstehung odar Verfesti

gung einer Spittersiadlung befürchten lassen.
ss

Festsetzungen
En wird fastgeset, dass im Geltungsbereich der Satzung nur Wohnzwecken dieneıde Var-

Aaden und kleine nichtslörende Handwerks» and Gewe-bebeiriebe zulssig sin

 

ss
Rechtskraft

Imit dem Tage naIhrer Dekennimachung in Kraft.

 

Diese Satzung ı
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GEMEINDE WELVER

BEGRÜNDUNG zu der Satzung zur Änderung
der Satzung für bebaute Bereiche im Außenbereich

des Ortsteiles Vellinghauson-Eilimson yam. $ 35 Abs. 8 Baugesetzbuch 
(Außenboreichssatzung)

-Borsich Wostholz) Hesselnkamp -
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Geltungsbereich
Der Geturgshereich de‘ Außenbereiohssetzung Hegtim Ortiil Vellnghausen Sstich
der Straße Hesseinkamp und südlich der Slraßs Westhoz. Betroffen sind die Grund-
stCcke der Gemarkung Velinghausen, "lu 9, Flrstücke 1 Hr. und 2. Der Geltungs-
bereich der Außenbereichssatzurg Ist im Übersichtsplan (M. 1; 1.900) als Anlags
zum Sazungstet dargestelll

 

Eine Außenbereichssatzung sol nur bebauts Bereiche mdam Ziel erfassen, diese
Zu verdichten. Der Geltungsbereich der Satzung darf also nicht über den bebauten
Bereich hina.usgahen. Ineofem werden die vorhandenen baulichen Arlagen der Bo-
Sitzung Westholz 7 ‚eingefangen und biden zugleich die ästiche Grenze der Au-
Benbereichsestzung. Östich angrenzende Freibereirhe können und sollen nicht be+
ücksictigt werden. Die westlich der Gebäude Wesiholz 7 vorhandene Feiläche bs
zur Straße Hesselnkamp Bidet unter Berlcksichtigung der vorhandenen Wohnbe-
bauung eine ‚Baulicke‘, die auf der Grundlage der Außensereichssalzung „er
tert" bauch genutzt warden kann

„ 

2. _Anlass! Voraussetzung
Der in Rede stehende Bereich lit planungerechtich im Außenbereich und It Im
rechiskräfigen Flächernutzungeplan der Gemoirde Welrer al Fläche für die Land-
wirtschaft dargestet, Die richtung baulicher Anlagen richtet sich somit nach $ 35
BauGD, Hierbei sine nur die in $ 35 Abs. 1 Baugesetzbüch (BauGB) abschließend
aufgeführten prilegerten Vorhaben(2.8. für die Landwirischait) generell zuläsiu
Darüber hinaus können „Sonstige Vorhaber (d.h. wetere Wohngebäude) im Einzel-
fal nur dann zugelassen werden wenn sie den senr engen Beurtelungeg-undiagen
des $ 35 Abs. 2 BauGB entsprachen. Dies hat zur Folge, dass das Bauen im Außen-
"bereich nahazu ausgeschlossenist

Um nun trotzdem die Errichtung einzeiner Wohnbauten bzw Wohnzwscken dienende
Vorhaben unter Beibehaltung der Ausweisung Im Flächennuizungsplan zu ermöcll-
(chen, kann unter bestinmten Voraussetzungen ene Außenbereichssalzung gem.
95 Abe. 6 SauCB orinscen warden.

Durch diese Satzung kann ‚Wohnzwesken dienender Vorhaben‘ im Sinne des $ 35
Ras. 2 BauGB ncht entgegengehalten werden, dass sie einer Darstellung im Tik-
ehennutzungaplan über Flächen für die Landwirtschaft ader Wale widersprechen oder

ie Entstehung oder Verfestijung einer Splitereiedlung befürchten lassen. Die durch
die Außenboreichssntzung erzieten Zulassungserelchlerungen solle sich aus-
scließlich auf Wohnzwecken dienende Vorheben und auf Vorhaben, die kleineren
Handwerke- und Gewerbebeirieben dienen, arsirecken. Eine entsprechende Fasiset«
zung wird imtetlichen Te der Setzung getroffen.

 

Voraussetzung für die Außenbereichssatzung It, dass der geplante Satzungsbereich
durch die vorhandene Wohnbebauung > deutlich vorgeprägtIst, dass schen zum
jetzigen. Zeitpunkt ein Überwiegen der Wohnbebauung gegenüber der landit-
Scheflichen Nutzung atestirt werden kann,

[Für den Bereich Westholzf Hosselnkamp wurde bereits Im Jahre 1697 für den besie-
hencen baulichen Bestand eine entsprechend» Aukenbereiohssatzung erlassen,
Zum damaligen Zeitpunkt wurde aleo schen attestiert, dass der Bereich durch die
Vorhandene Wohnbebauung daulich vorgeprägt ie! und ein Überwiegen gegenüber
(der lardwirichflichen Nutzung gegeben ist. Millorwele findet gar keine. Ianewit-
Schafliche Nutzung mehr statt

Das direkt an der bisherige Gellungsbereichegrenze der besteherden Auflenbe-
reichssstzung legende Grundetück Westholz 7 wurden damals aufgrund seiner Nut-
zung as landhirtscheflicher Betriebnicht mit aufgenommen. En Vollerwerbsbetic
Tlogt mitlerweile nicht mahr vor. Durch die nun zu erlessende Setzung soll le beste
hende Außenbsreichstatzung um die baulichen Anlagen Westholz 7 ergänzt werden

Ja Unbeaaute Freiereich zwischen der Fofankage Wastholz 7 und der beraits be-
stehenden Außenberechssatzung könnte dann im Hinblick auf einen städtebeuich
Sinnwollen Lückenschluss wohnbaulich genutz! werden. Anlassfür die Aufszellung cer
Satzung st die konkrefe Planung, die Baulücke wohntaulch «u rulzen,

 

Neben einer baulichen Lückenschließung kann curch die Salzung darüber hinaus die
Grundlage für eine zeckmätigs Verwendung erhatenswerler, bisher nchl wohn-
bauich genutzter Bausubstanz geschaffen werden (Umnutzung von ehemals land-
Wirtschaflichen Nebengebä.den zu Wohnungen)

Die gebäudemätige Stuation entlang der Striker Hesselnkamp und Westhoisel
Sich als eins mehr oder weniger dichte straßenbeglelenie Bebauung dar. Die Au-
[Renbereichssatzung aus dem Jahre 1992 hat den baulichen Bestand bereit gräßten;
keils aufgegrifen. wobei angrenzenide Freiiächen unberücksicligt been, so dase



die Cefahr einer weiteren Zersiedlung des bakreffonden Bereiches nicht besteht landesrechlichen Bestimmurgen zu entscheiden. Die Außenbereichssatzung sebst
Durch die aktuelle Satzung wird ein weiterer baulcher Bestand nach Aufgabider enthält keine Regelungen zu Flächen und Maftnahmen von Eigrifen ir Natur und
landwirtschaflichen Nutzung „eingefangen‘, Es handelsich eberfals um eine sıra« Landschaft.
Benbeglsitende Bebauung, sa dass insefem die vorhandene stästabauiche Situation.
verändert leot. Dia sich e'gebane Baulicke kanim Hinblick auf ine städtebau-
lich sinnvolle Entwicklung bauich genutzt werden. Diese baulcke Lückenfülungit
ine entwisklingspoltisch wünschenswere Kleingliedrige Fortenhcklung des vor-
Iiandenen Siedlungsanalzes und ertspricht den vom Gesetzgeber mit der Einfüh
fung des planungs’echtichen Instruments der Außenbereichssatzung verfolgten Ziel-
seizung. Die Tiefe des vorhandenen und aktuellen Gellungebereichs der Aufenbe
Teichssatzung ermöglicht nicht die bauliche Ausdehnung in die hinteren Bereiche,
neue Erschißungsanlagen sind nicht erforderlich und vorgeseher.

Eforderiche Maßnahmen müeser im Rahmen der einzelnen Baugenehrigungsver-
‚atren unter Beteiigung dor Unteren Landsehaflebehörde abgeelimm: und av. ale
Auflage zur Baugenehmigung durchgesetzt werden.

Außenbareichssatzung
Durch die Außenberelchssatzung wird die planungsrechtliche Zulässigkeit von Wahr-
Zwecken dienenden Yaıhaben lediglich erleichtert, ahne dass es zu einer grunsie-
genden Änderung der Rechtslage kommt. Das Gebiet bleibt weiterhin dem Außenbe-
Teich mit der Konsanyuenz zugeordnet, dess im Rah
frage oder eines Bauantrages eine Beurteilung nach $ 35 BauGB erfolg. In diesem
Zusammenhang sind auch weitere Belange m Einzelfall zu berücksichtigen, die ev

jebauung verhindern können (z.B. Immiesionen einss benachusr-
ten landvtschaflichen Beiriebes).

einer konkreten Eauvorar:  

Erschließung.

a) Veen.
Die varkehriche Erschliehung erfolgt über die vorhandenen gemmeindichen Straßen
Hesselnkamp und Westhoz.

eine lasächli  

In der Auferbereichssalzung sind keine ko-krelen Anregungen adar ger Zwang zu
B)AbunseBläteemsen: baulichen Menahmen (Baugebot; entalten.
Der Rersich ist kanaliert. Neubauvorhaben können an die vorhanderen abwasser-
1echnischen Einrichtungen angeschlossen wurden

Umweltverträglichkeit und Artenschutz:
Im Geltungsbereich der Außenbereichssatzung werden keine Vorhaben errchiet dieel Wasser.

Die Wasserversorgung kann durch Anschluss an die vorhandenen Wasserleitungen
der Gelsenwasser AG sıfalgen. In diesem Zusammenhang wird folgender Hinweis
gegeben: Straßen und andere Flächen, in denen Wasserleitungen der Gelsenuasser
AG btribnwen, düıfen In Ihrer Höhen- und Seltenlage nich: verönderl werden
Sorsiige Baumaßnahmen dürfen die Lage und die Beriebssicherheit der Wasserlei-
tungenricht gefährden.

eine Pficht zur Durchführung einer Umwelverträgtehketsprüfung begründen. Wei-
forhin bestehen keine Anhaltepunkte fr eine Besinrächigung vor Schutzgitter
nach $ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. Es bestehen keine Anhattspunkte, dass bei der Pla-
ung Pflichten zur Vermeidung eder Begrenzung der Ausnirkungen von schweren
Unfällen nach $50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz zu beachten sid

Unter Berücksichtigung dar Umgebungsetuation (u.a. vorhaniesen Bebauung) und
(der derzeiigen Nutzung der unbehaten Freiflächenist nicht erechlich, dass heidar
Realisierung baulcher Vorhaben die artenschutzrechtichen Verbotsiabeslände für
gaschiizte Tier- und Pflanzenarten nach $ 44 Abs. 1 Bundesnatursctufzaesetz
(BNatSchG) berührt werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Erlass der Au-
Bentereiehssatzung zu erheblichen und nachhaligen Auswirkungen auf ele pla-
nungsrelevanten "ieranen führt. Zur Vermeklungder Verbutstäbeständeist eine De-

4__Ausnleichs. und Ersatzmaßnahmen
Sauvartabenim Aufenbereich stellen in der Regel Elrgrfe in Natur und Landschaft
dar; folglich sird entsprechende Ausgleiche- und Eisatzmaßnahmen erfarderich.
Über den Ausgleich Ist wl bei jedem anderan Vorhaben im Autienbereich mt dem
konkreten Verfahren nech dem Burdesnaturschutzgesetz und den entsprechenden



 

jrenzurg der Inanspruchnahme von Vegetalionsbeständen auf Zeiten außerhalb der
Brutzeit(01. Mirz bs 30. Soptember) efoderlich. Rodungs- und Räumungsmaß-
nahmen von Vegeiationsflächen sind danach nur zwischen dem 91. Okcober und dam
20. Februardurchzuführen. Damitist dann nicht ereichtich, dass heider Realisierung
on Vorhaben die artenschutzrechlichen Verbetstatbestände für geschützte

Tier-

und
Pflanzenarten nach $ 44 ENt£chG berührt werden. Diese gewonnane vorläufige
Einschätzung wire mit der Verpflchtung an die zukünftigen Bauherten weitergeg‘
"ban, bei der Dausuisführung etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschütse Tier-

 

 

und Pflanzenarer nachzugehen und in einem solchen Fall unverzüglich die Untere
Landscnafisbehönie des Kreises Scost als für den Arerschuiz zuständige Behärce
zuinfomnleren.

Altasten
Altasten sind nicht bekannt. Aufgrund der Bisherigen Nutzung sind Allasten richt zu
worte.
Im Kataster über Alablagerungen und Alttandorte des Kreises Soest, das keinen
Anspruch auf Volstäncigkeierhebt, ist im Bereich des 0. g. langebeios keine Alt-
Inst-Vardachtsfäche reist,
Solten bei Erdarbeiten Abfllc, Bodenkontaminstionen oder soneiige konlaminierte
Materialien entdeckt werden, st die Abtelung Abfalvitschaft des Kreises Soest
umgehend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle, kortaminlerte Boden
etc. sind zu separeran und zu sichern.
Bei Baumaßnahmenanfallende Abfälle sind gemäß $ 5 Abs. 2 urd 3 Kreislauf
Wirtschafls- und Abfalgeselz (KAV-ABFG) einer ordnungsgemäßen und schad-
Nasen Verwertung zuzuführen, soweit dies technisch möglich und wirlschaflich
zumutbarist ($5 Abs. 4 KAA-IADG)
Mutter- und Unterboden sind zu separieren und einer schadlasen Verwertung zu-
zuführen. Bei der Vennertungsmaßnahme dürfen die nalürichen Badenurktlonen
nicht. aeeinträchfigt sowie schädliche Bodenveränderungen nicht. henvorgerufen
werden (852, 4 und 7 Bundas-Bodenschutzgesetz-AHodScht;)
Darüber hinaus sind bei Verwetungemaßnshman auf landuirischaflich genutzten
Böden u. a. die Grundsätze der guten fachlchen Praxis in der Landwirtschaft zu be
ücksichlgen($ 17 BRodScn@)
Seit 1995 ist in Vordrhain-Westielon eine alkjemein zugängliche Boden- und Bau-
chuttbörse in Betrieb gegangen, mit deren Hilo die Verwertung von unbelastetam
Bodenaushub, Bauschut, Straßenaufbruch und ausgewählten Baurestseften iz. B

Holz, Metall, Dömmmatera) gefördert wercen soll
‚Anbieter können Ihr Angekot selbst - sofern Sie Cber die technischen Voraus-
setzungen verfügen - adar über die Entsorgungswiilschafi Soest @mbH (ESG)in
die Börseeirgehen Iassen. (Tel: 02921 - 353 102).
Ist eine Verwerturg des Unterbodenstechnisch nicht möglich oder wirschaflich
unzumutbar 1$ 5 Abs. 4 KANIABIG) oderseleine Beseligung die umweltver-
\raglichere Losung dar 5 3 KW-JADIG) ist cer Bodenausub als Aberlassungs-
Dfichtlger Abt
zu entsorgen.
Verfügt der Erzeuger bzw. Baszer von Abfall selbst über eine zugelassene Arı-
lagei. 8. des $19Abs. 1 Satz 2 KIWJADIG Im GebietdesKıeises Socst undwird
der Abfall zudieser Anlage verbracht, enfält die . g. Überlassungsafiht.

 
Auf einer dafür zugelassenen Bodendeporie in Kreis Soast

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Baudenkmäler sind im Plangebiet nich vorhanden. Bel Bacleneingriffen konnen Bo-
denderkmäler (kltur- und/oder nalurgeschichtliche Bodenfünde, d.h. Mauern,ae
(Gräben, Einzelfunde aber a.ch Veränderurgen und Verfarbungen in der natürlichen
Bodenbeschaffanheit, Höhlen und Saaltan,aber auch Zeugnisse irischen und/ Oder
Pflrzlishen Lebens aus Erigeschichticher Zeit} entdeckt werden. Die Entdeckung
von Bodendenkmälern ist der Gemeinde Welver als Urtere Denkmalbehärde
und/oder der LWVL-Archäelagıe für Westfalen, Außenstele Olpe (Tel: 02762183750;
Fax 02711957820) unverzüglich anzuzeigen und die Entdackungsstätten ind. drei
Werktage in unveränderiem Zustand zu erhater ($15 und 18 Denkmalschulageseiz
NRW, fall dinee nich! vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der
Lantschaftsyerband Westiden-Lppe Ist berechigt, das Bodendenkmal zu beigen,
auszuwerter und für wissenschafliche Erforschung bie zu & Mona:e In Besitz zu
nehmen(8 16 Abs. 4 DSCh@ NW)



 

 

Beschlussvorlage
Bereich:2.2 Sackbearbeiter: Herr Scholz
Az. Datum. 06.05.2020
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‚Aussetzen der Beitragserhebungfür die Betreuung von Kindern im Rahmen des
Offenen Ganztages an der Bernhard-Honkamp-Grundschule, Im Hagen18,
59514 Welver Im Zuge von COVID-19 für den Monat April 2020
hier: Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung gem. $ 60 Abs.1 Satz 3 GO NRW

Sachdarstellung zur Sitzung am 27.05.2020:

- Siehe beigefügte Dringliche Entscheidung vom 03.04.2020 —
Gemäß $ 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW sind Dringliche Entscheidungen dem Rat in seiner
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzusgen. Er kanndie Dringlichkeit (nur dann) aufhe-
ben,soweit nicht Rechte anderer durch die Ausführung des Beschlusses entstandensind,

Beschlussvorschlag:

DerRat genehmigt die am 03.04.2020 gefasste Dringliche Entscheidung
‚gem. $ 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW.

 



Gemeinde Welver Welver, 03.04.2020
DerBürgermeister
FB 2.2068

‚AussetzenderBeltragserhebungfür die Betreuung von Kindern im Rahmen des
Offenen Ganztagesan der Bernhard-Honkamp-Grundschule, Im Hagen 18, 59514
Welver im Zuge von COVID-19 für den Monat April 2020
hier: Dringliche Entscheidung gemäß $ 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW

Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat das Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am 13. März 2020 eine
aufsichtliche Weisung über ein Betretungsverbot in sämtlichen Kindertageseinrichtungen
(.8.v. 8 33 Nr. 1 und 2 IfSG) erlassen. Es hat ferner mit gleichem Datum eine aufsichtliche
Weisung zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen(i.8.v. $ 33 Nr. 3 1186)
im Land Nordrhein-West’alenerlassen

Dahersoll auf die Erhebung der entsprechendenElternbeiträge vonallenBeitragspflichtigen
für den MonatApril 2020 verzichtet werden. Dassoll auch für Eltern gelten, die ihre Kinder in
einer Notgruppe betreuen lassen.

Die Elternbeitragssatzung eröffnet keine Möglichkeit, für die Dauer des Betretungsverbotes
die Elternbeiträge zu erlassen. Ein vollständiger oderteilweiser Erlass des Beitrages auf
Antrag gemäß $ 90 Absatz 3 und 4 SGBVIII i.V.m. 85 82 bis 85, 87, 88 und 92 SGBXII setzt
eine fehlende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Antragstellers voraus.

Somit sind bis dato keine gesetzlichen Regelungen vorhanden, die den Erlass eines
Monatsbeitrags voraussetzungslos erlauben.

In der Rundverfügung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen vom 29.03.2020 werden die örtlich zuständigen
Kommunalaufsichten gebeten, sofern beitragsberechtigte Kommunendie Beitragserhebung
ausseizen, von der Durchsetzung der Beitragserhebung mit kommunalaufsichtlichen Mitteln
in sämtlichen haushaltsrechtlichen Fallkonstellationen abzusehen.
Die Kommunalaufsicht des Kreises Soestteilte am 02.04.2020mit, dass dieses auch für den
Fall, wenn eine Kommune wie Welver unter die Beschränkungen des Stärkungspaktesfällt,
gilt,

In der aktuellen Situation benötigenbetroffene Eltern ein positives Signal und eine finanzielle
Entlastung. Um unverzüglich Rechtssicherheit für die betroffenen Eltern zu schaffen, wäre eine
Satzungsänderung zu zeitaufwändig. Daherist durch eine Dringlichkeitsentscheidung die
Rechtsgrundlage für die Aussetzung der Eiternbeitragspflicht für den Monat April 2020 zu
schaffen.

Die Gemeinde Welver verzichtet sowohl bei der vorläufigen Festsetzung wie auch späterim
Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatsbeitrag für den April 2020.

Wenn mandie Sollstellung für den April 2020 zugrunde legt, so ist mit einem vorläufigen
Minderertrag von rd.5.378,50 Euro für April 2020 bei Produkt 0314/Kostenstelle 03250/Konto
4321100000 zu rechnen.

Die Landesregierung hat vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch den
Landesgesetzgeber angekündigt, den mit der Aussetzung der Beitragserhebungfür April 2020



einhergehendentatsächlichen Ertrags- und Einzahlungsausfall auf kommunaler Ebene zu 50
% zu übernehmen.
Sobald der entsprechende Beschluss ge’asst wurde, erfülgt verwaltungsseitig cie
Beantragung des 50%igen Ertrags- und Einzahlungsausfalls,

‚Auf Grundderdargestellten Dringlichkeit dieser Angelegenheit wird daher gem. $ 60 Abs. 1
Satz 2 GO NRW derfolgende

DRINGLICHKEITSBESCHLUSS

gefasst:

Die Gemeinde Welversetzt die Erhebung von Eltembeiträgen auf Grundlage der Satzung
überdie Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich vom
03.04.2019 für die Inanspruchnahme von

- Angeboten gemäß $ 9 SchulGin Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums
für Schule undBildung vom 23.12.2010 ‚Gebundene und offene Ganztagsschulen
sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Batreuungsangebote in Primarbereich und
Sekundarstufe I" (BASS 12-83 Nr. 2)

für denZeitraum vom 01. bis 30. April 2020 aus. Dies geschieht unabhängig davon, ob in
diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommenwird,

Dieser Dringlichkeitsbeschluss wird dem Rat gem. 860 Abs. 1 Satz 3 GO NRW in seiner
nächstenSitzung zur nachträglichen Genehmigung vorgelegt.

\Vase fu Ä
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‚Aussetzender Beitragserhebungfür die Betreuung von Kindern im Rahmen des
Offenen Ganztages an der Bernhard-Honkamp-Grundschule,Im Hagen18,
59514 Welverim Zuge von COVID-19 für den Monat Mai 2020
hier: Genehmigungeiner Dringlichen Entscheidung gem. $ 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW

Sachdarstellung zur Sitzung am 27.05.2020:

- Siehe beigefügte Dringliche Entscheidung vom 30.04.2020 —
Gemäß $ 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW sird dringliche Entscheidungen dem Rat in seiner
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Er kann die Dringlichkeit (nur dann) aufhe-
ben, soweit nicht Rechte anderer durch die Ausführung des Beschlusses entstanden sind.

Beschlussvorschlag:

DerRat genehmigtdie am 30.04.2020 gefasste Dringliche Entscheidung
gem. $ 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW.



Gemeinde Welver ‚Welver, 30.04.2020
Der Bürgermeister
FB220GS

‚Aussetzender Beitragserhebungfür die Betreuung von Kindern im Rahmen des
Offenen Ganztages an der Bernhard-Honkamp-Grundschule,Im Hagen 19, 59514
Welver im Zuge von COVID-19 für den Monat Mai 2020
hier: Dringliche Entscheidung gemäß $ 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW

Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat das Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am 13. März 2020 eine
aufsichtliche Weisung über ein Betretungsverbot in sämtlichen Kindertageseinrichtungen
(8.v. $ 33 Nr. 1 und 2 IfSG) erlassen. Es hat ferner mit gleichem Datum eine aufsichtliche
Weisung zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen(18.v. $ 33 Nr. 3 SC)
im Land Nordrhein-Westfalen erlassen.
Durch Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronarvirus SARS-CoV-2 im
Bereich der Betreuungsinfrastruktur vom 02.04.2020 (GV. NRW. S. 212), neugefasst durch
Artikel 2 der Verordnung vom 16.04.2020 (GV, NRW. S. 2222), diese bereinigt duron Arlikel 2
der Verordnung vom 17.04.2020 (GV. NRWV. 8. 304) und zuletzt geändert durch Verordnung
zur Änderung der Verordnung vom 24.04.2020 (GV. NRW. S. 208) wurde das
Betretungsverbot für Kindertagesbetreuungsangebote und cie Schließung schulischer
Gemeinschaftseinrichtungen verlängert, durch Ausnahmeregelungen erweitert und auf eine
neue rechtliche Grundiage gesetzt.

Dahersoll auf die Erhebung der entsprechendenElternbeiträge von allen Beitragspflichtigen
für den Monat Mai 2026 verzichtet werden. Dassoll auch für Eltern gelten, für die oder für
deren Kinder eine ausnahmsregelung nach der Coronabetreuungsverordnung gilt und deren
Kinder einen entsprechenden Betrteuungsanspruch wahrnehmen.

Die Elterrbeitragssatzung eröffnet keine Möglichkeit, für die Dauer des Betretungsverbotes
die Elternbeiträge zu erlassen. Ein vollständiger oder teilweiser Erlass des Beitrages auf
‚Antrag gemäß $ 90 Absatz 3 und 4 SGBVIII i.V.m. 88 82 bis 85, 87, 88 und 92 SGBXII setzt
eine fehlende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Antragstellers voraus.

Sonit sind bis dato keine gesetzlichen Regelungen vorhanden, die den Erlass eines
Monatsbeitrags voraussetzungsloserlauben.

In der Rundverfügung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des.
Landes Nordrhein-Westfalen vom 29.03.2020 werden die örtlich zuständigen
Kommunalaufsichten gebeten, sofern beitragsberechtigte Kommunendie Beitragserhebung
aussetzen, von der Durchsetzung der Beitragserhebung mit kommunalaufsichtlichen Milleln
in sämtlichen haushaltsrechtlichen Fallkonstellationen abzusehen
Die Kommunalaufsicht des Kreises Sosstteilte am 02.04.2020 mit, dass dieses auchfür den
Fall, wenn eine Kommune wie Welver unter die Beschränkungen des Stärkungspaktesfällt,
gilt

In der aktuellen Situation benötigenbetroffene Eltern ein positives Signal undeine finanzielle
Entlastung. Um unverzüglich Rechtssicherheit für die betroffenen Eltern zu schaffen, wäre eine

rung zu zeitaufwändig. Daherist durch eine Dringlichkeitsentscheidung die
für die Aussetzung der Eiternbeitragspflicht für den Monat Mai 2020 zu  



Die Gemeinde Welver verzichtet sowohl bei der vorläufigen Festsetzung wie auch späterim
Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatebeitrag für den Mai 2020.

Wenn man die Sollstellung für den Mai 2020 zugrunde legt, so ist mit einem vorläufigen
Minderertrag vonrd.5.542,75 Euro für Mai 2020 bei Produkt 0314/Kostenstelle 03250/Konto
4321100000 zurechnen.

Die Landesregierung hat vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch den
Landesgesetzgeberangektindigt, den mit der Aussetzung der Beitragserhebungfür Mai 2020
einhergehendentatsächlichen Ertrags- und Einzahlungsausfall auf kommunaler Ebene zu
50 % zu übernehmen
Sobald der entsprechende Beschluss gefasst wurde, erfolgt verwaltungsseitig die
Beantragung des 50%igen Ertrags- und Einzahlungsausfalls,

‚Auf Grund der dargestellten Dringlichkeit dieser Angelegenheit wird daher gem. $ 80 Abs.1
Satz 2 GO NRW der folgende

DRINGLICHKEITSBESCHLUSS

gefasst:

Die Gemeinde Welversetzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlageder Satzung
überdie Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich vom
03.04.2019 für die Inanspruchnahme von

- Angeboten gemäß $ 9 SchulG in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums
für Schule und Bildung vom 23.12.2010 „Gebundene undoffene Ganztagsschulen
sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Beireuungsangebote in Primarbereich und
Sekundarstufe I" (BASS 12-63 Nr. 2)

für den Zeitraum vom 01. bis 31. Mai 2020 aus. Dies geschieht unabhängig davon,ob in
diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommenwird.

Dieser Dringlichkeitsbeschluss wird dem Rat gem. 8 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW in seiner
nächstenSitzung zur nachträglichen Genehmigungvorgelegt
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Neubau Gehweganlage „Werler Straße“(L 795)
hier: Genehmigungeiner Dringlichen Entscheidung gem. $ 60 Abs.1 Satz 3 GO NRW

Sachdarstellung zur Sitzung am 27.05.2020:

- Siehe beigefügte D-ingliche Entscheidung vom 07.04.2020 —
Gemäß $ 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW sind dringliche Entscheidungen dem Rat in seiner
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Er kann die Dringlichkeit (nur dann) aufhe-
ben,soweit nicht Rechte anderer durch die Ausführung des Beschlussesentstandensind.

Beschlussvorschlag:

DerRat genehmigt die am 30.04.2020 gefasste Dringliche Entscheidung gem. $ 80 Abs. 1
Satz 3 GO NRW.
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Gemeinde Welver Welver, den 07.04.2020

Der Bürgermeister
Bereich 3.1

Neubau Gehweganlage „WerlerStraße“ (L 795)

Dringlichkeitsbeschluss gemäß $ 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW
hier: 1. Auftragsvergabe

2. Finanzierung

Zu

 

‚Auftragsvergabe:

Die 0. g. Baumaßnahme wurde am 06.03.2020 beschränkt ausgeschrieben. Das Er-
gebnis stellt sich nach formaler und fechtechnischer Prüfung durch das beauftrage
Ingenieurbüro (Anlage)wie folgt dar:

1. Fa. Gehrken Straßen-u. Tiefbau GmbH, Dortmund 285.257,40 €

2. Fa. Krutmann GmbH & Co.KG, Menden 293.887,87 €

3. Fa. Sauer & SommerSiraßen-u. Tiefbau GmbH, Meschede 294.889,58 €

4. Fa. Vogel GmbH & Co.KG,Werl 308.119,50 €

Die Fa. Gehrken Straßen- u. Tiefbau GmbH, Dortmund, hat somit das günstigste An-
gebot abgegeben. Unter Berücksichtigung des NebenangebotesNr. 1, reduziert sich
der Angebotspreis um weitere 3.429,90 € und beläuft sich damit auf Insgesamt
282.827,82 €. Das beauftragte Ingenieurbüro empfiehlt in seinem Vergabevorschlag
der Fa. Gehrken Straßen- u. Tiefbau GmbH, Dortmund, den Auftrag zur Durchführung
der 0. g. Baumaßnahme unter Würdigung des NachtragangebotesNr. 1 zum Ange-
botspreis von brutto 282.827,82 € zu erteilen.

Zu2. janzierung

Für den 1. Bauabschnitt der Gehweganlage entlang der Werler Straße (L 795), vom

bestehendem Gehweg in Höhe der Grünstraße bis zum Einmündungsbereich der K 2,

Landwehrkamp sowie dem 2. Bauabschnitt Landwehrkamp K 2, bis Einmündung

Rossbierke, stehen Haushaltsmittel wie folgt zur Verfügung:

 
Festlegung: Bezeichnung: Haushaltsmittel:

6501063 1 BA, Planung Fußweg Werler Straße, Rest 2019 12.400 €

6501240 1 BA, Baukosten Fußweg Werler Straße, Rest 2019 183.000 €
1. BA, Baukosten Fußweg Werler Straße, Ansatz 2020 15.000 €
 

Vorh. Mittel für den 1. BA WerlerStraße 210.400 €



„as

Festlegung: Bezeichnung: Haushaltsmittel:

6501244 2 BA, Baukosten Fußweg Landwehrkamp,Rest 2019 155.000 €

2 BA, Baukosten Fußweg Landwehrkamp, Ansatz 2020 20.000 €
Vorh. Mittel für den 2. BA Landwehrkamp 175.900 €

Somit stehenfür beide Bauabschnitte insgesamt 385.400 € zur Verfügung.

Für den 1. BA Werler Straße besteht unter Berücksichtigung der bereits beauftragten
Ingenieurkosten der Ausführungsphase sowie der Beweissicherung in Höhe von rd.
30.000 € eine freie Spitze von rd.180.400 €. Daraus resultiert in Verbindung mit dem
Ausschreibungsergebnis eine Unterdeekung von rd.102.500 €

Der2, BA Fußweg Landwehrkampist zurzeit noch nicht abschließend baureif durch-
geplant. Insoweit bestehtdie Möglichkeit, die hierfür vorgesehenen Baukostenin Höhe

von 155.000 € für den Ausgleich der Unterdeckung im 1. BA Werler Straße bereitzu-

stellen. Die voraussichtlichen Baukosten für den 2. BA Landwehrkamp sind dannin
den Haushalt 2021 einzustellen.

 

‚Aufgrund derzurzeit bestehenden „Corona-Krise"ist die Terminierung einer Ratssit-
zungderzeit nicht denkbar. Die nächste Sitzung desRates ist für den 24.05.2020 ter-
miniert. Da die Auftragsvergabejedoch keinen Aufschubduldet,ist es nunmehrerfor-

derlich, die Auftragserteilung im Wegeeines Dringlichkeitsbeschlusses vorab zu ent-
scheiden.

Nach vorliegendem Sachverhalt und der damit verbundenenDringlichkeit (Ablauf der

Bindefrist am 30.04.2020), wird gemäß $ 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW derfolgender

DRINGLICHKEITSBESCHLUSS

als „Umlaufbeschluss" gefasst:

Für die Umsetzung der Baumaßnahme Neubau Gehweganlage „Werler
Straße" {L 795) fasst der Rat folgenden zweigeteilten Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, der Fa. Gehrken Straßen-u. Tief-
bau GmbH, Dortmund, den Auftrag für die Durchführung der Bau-
maßnahme «Neubau Gehweganlage „Werler Straße“(L 795)- zum
‚Angebotspreis von brutto 282.827,82€ zu erteilen.

2. Der Rat beschließtzum Ausgleichder bestehenden Deckungslücke
die Umbuchungvoninsgesamt125.000 € aus der Maßnahme Bau-
kosten Fußweg Landwehrkamp, Festlegung 6501244 (IV-1210027)
auf die Maßnahme Baukosten Fußweg Werler Straße, Festlegung
6501240 (IV-1210040).



Dieser Dringlichkeitsbeschluss wird dem Rat gemäß $ 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW in
seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt.
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Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Entlastungserteilung des
Bürgermeisters gem. $ 96 Abs. 1 GO NRW

Sachdarstellung:

Die Gemeinde Welverhat gem. $ 95 Abs. 1 GO NRW zum Schluss einesjeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des
Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Gem. $ 96 Abs. 1 GO NRWstellt der Rat den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss fest, Zugleich beschließt der Rat über
die Verwendung des Jahresüborschusses und entscheidet überdie Entlastungserteilung des
Bürgermeisters.

Die Jahresrechnung 2018 weist einen Jahresüberschussbetrag in Höhe von
2.550.195,26 € aus.

Der Rechnungsprüfungsausschuss bediente sich zur Prüfung des Jahresabschlusses 2018
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht Dr. Schillen, Sitz in Bielefeld und über-
nahm in seiner Sitzung vom 09.03.2020 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gem.
8 101 Abs. 4 GO NRW (siehe beigefügte Anlage),

Der Rechnungsprüfungsausschuss hatfolgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss bestätigt mit einstimmig die Prüfung des Jahres-
abschlusses der Gemeinde Welver mit Lagebericht zum 31.12.2018 gem. $ 101 Abs.
1 GO NRWund beschließt den in der Anlage beigefügten Prüfungsbericht. Die Prü-
fung hat zu keinen Einwendungen geführt (uneingeschränkter Bestätigungs-
vermerk gem. $ 101 Abs. 4 GO NRW). Der Rechnungsprüfungsausschuss über-
nimmt den Bestätigungsvermerk der Wirtsohaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht —
Dr. Schillen.

2, a) Dem Rat wird einstimmig empfohlen, den Jahresabschluss 2018
gem. 896 GO NRW festzustellen.

b) Dem Rat wird einstimmig mit 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung empfohlen, den
festgestellten Jahresüberschussbetrag in Höhe von 2.550.195,26 € der Allge-
meinen Rücklage zuzuführen.
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c) Dem Rat wird mehrheitlich mit 6 Ja-Stimmen,2 Nein-Stimmen und 1 Enthal-
tung empfohlen, dem Bürgermeisterinsoweit die Entlastung gem. $ 96 Abs. 1
GO NRW zUerteilen

Gem. $ 96 Abs. 2 GO NRWist der vom Ratfestgestellte Jahresabschluss unverzüglich der
‚Aufsichtsoehörde anzuzeigen, Erist öffentlich bekannt zu machen und danachbis zur Fest-
stellung des folgenden Jahresabschlusseszur Einsichtnahmeverfügbar zu halten.

Überdie folgenden Beschlussvorschläge Ist getrennt abzustimmen, da der Bürgermeister bei
der Entlastungserteilung gem. $ 96 Abs. 1 GO NRW kein Stimmrecht besitzt. Über seine
Entlastungserteilung entscheiden die Ratsmitglieder.

 

Beschlussvorschlag:

1 DerRatstellt den Jahresabschluss 2018fest.

2. Der Rat beschließt, den festgestellten Jahresüberschussbetrag in Höhe von
2.550.195,26 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

3. dem Bürgermeister wird gem. $ 96 Abs. 1 GO NRWEntlastungerteilt

Anlage.
Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses vom
09.03.2020
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Bestätigungsvermerk

Der Rechnungsprüfungsausschusshat in seiner Sitzung vom 09.03.2020 beschlossen, das
Testatder Wirischaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht - Dr. Schillen aus Bielefeld zu über-
nehmen.Der Bestätigungsvermerk hat folgenden Wortlaut:

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanz-
rechnung, Teilrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, der
Inventur, des Inventers und der Übersicht über Örtlich fesigelgte Nutzungsdauern der
Vermögensgegenstände und den Lageberichl der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember2018 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung
dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-VVestfalen und
den ergänzenden Bestimmungen der Salzungen und "sonstigen ortsrechtiichen
Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsore
Aufgabeist es, auf der Grundlage der von uns durohgelührten Prüfung eine Beurteilung über
denJahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und
der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauomdor Vermögensgegenstände sowie
überden Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsoro Jahresabschlussprüfung nach $ 101 Abs. 1 GO NRW undentsprechend
$ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) Tesigesteilten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die
Prüfung so zu plenen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermitelien Bildes der
Vermögens-, Sohulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bsi der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
‚Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersichl über örtlich
festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschäfzungen des
Bürgermeisters und des Kämmerers der Gemeinde sowie die Würdigung der
Gesamtdarsiellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt,

‚Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen
der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unier Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Errags- und Finanzlage der Gemeinde
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutrefend dar."

Welver, den 09.03.20:

   
Vorsitzenderdes Rechnungsprüfungseusschusses


